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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1841 /J 

des Abgeordneten Schnedlitz und weiterer Abgeordneter betreffend den 

Quartalsbericht der Reisekosten Q1 2020 im Bundesministerium für Soziales, 

Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wie folgt: 

Fragen 1 bis 7: 

 Wie hoch waren die Gesamtausgaben ab Beginn der laufenden 

Gesetzgebungsperiode sowie ab Ihrer Angelobung bis zum 31.03.2020 in Ihrem 

Ministerium für dienstliche Taxikosten, dienstliche Busfahrten und dienstliche 

Zugfahrten? (Bitte um genaue Aufschlüsselung nach Transportmittel). 

 Wie viele davon entstanden aufgrund Ihrer eigenen Fahrten? 

 Wie viele davon entstanden aufgrund von Fahrten Ihrer Kabinettsmitarbeiter? 

 Wie viele Beförderungen durch Taxifahrten, Busfahrten und Zugfahrten wurden ab 

Beginn der laufenden Gesetzgebungsperiode sowie ab Ihrer Angelobung bis zum 

31.03.2020 in Ihrem Ministerium durchgeführt? (Bitte um genaue Aufschlüsselung 

nach dem jeweiligen Transportmittel, Unternehmen, Reiseziel, gefahrenen 

Kilometern, Kosten pro Fahrt und Grund der Reise) 
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 Wie viele Beförderungen entstanden wegen Ihrer eigenen Fahrten? (Bitte um 

genaue Aufschlüsselung nach dem jeweiligen Transportmittel, Unternehmen, 

Reiseziel, gefahrenen Kilometern, Kosten pro Fahrt und Grund der Reise) 

 Wie viele Beförderungen entstanden aufgrund von Fahrten Ihrer 

Kabinettsmitarbeiter" (Bitte um genaue Aufschlüsselung nach dem jeweiligen 

Transportmittel, Unternehmen, Reiseziel, gefahrenen Kilometern, Kosten pro 

Fahrt und Grund der Reise) 

 Wie viele Ausgaben entstanden ab Beginn der laufenden Gesetzgebungsperiode 

sowie ab Ihrer Angelobung bis zum 31.03.2020 durch Beförderungen ohne 

Personen, wie zB. Zustellung von Briefen oder andere Sendungen? 

Im Zeitraum Oktober 2019 bis März 2020 wurden folgende Transportkosten über PM-SAP 

abgerechnet: 

 

Die Gesamtkosten des Ressorts betrugen € 5.954,94.  

Die Gesamtkosten des Kabinetts betrugen € 60,00.  

Die Gesamtkosten des HBM betrugen € 0,00. 

 

Im Zeitraum Oktober 2019 bis März 2020 sind Taxikosten in folgender Höhe angefallen: 

Ressortleitung €    402,30 

KabinettsmitarbeiterInnen € 1.175,50 

Sonstige MitarbeiterInnen € 3.481,00 

Gesamt € 5.058,80 

 

Hinzu kommt eine Aufstockung des Kartenkontingents für Transportleistungen vom/zum 

Flughafen Wien in Höhe von € 6.030,-, welches nach Bedarf in Anspruch genommen wird. 

Es sind keine dienstlichen Busfahrten angefallen. 

Ich bitte um Verständnis, dass für Taxifahrten aufgrund eines damit einhergehenden, 

unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes keine gesonderten Statistiken geführt 

werden, die eine Auswertung der angefragten Daten ermöglichen würde. Außerdem ist 

eine Beantwortung nicht möglich, da eine Angabe vor zurückgelegten Kilometern und 

Zweck der Fahrt kein Bestandteil der Rechnung ist und auch sonst darüber keine 

Aufzeichnungen geführt werden. 
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Im Zeitraum Oktober 2019 bis März 2020 sind Kosten für Beförderungen ohne Personen in 

Höhe von € 6.307,80 angefallen. In diesen Kosten sind die Portokosten für die Brief- und  

Paketbeförderung nicht enthalten.  

Fragen 8 bis 13: 

 Wurde in Ihrem Ministerium ein Vertrag mit einem oder mehreren 

Taxiuntemehmen oder anderen Untemehmen ab Beginn der laufenden 

Gesetzgebungsperiode sowie ab Ihrer Angelobung bis zum 31.03.2020 

abgeschlossen? 

a.   Wenn ja, wann wurden diese Verträge geschlossen? 

b.   Wenn ja, mit welchen Unternehmen wurden diese Verträge geschlossen? 

c.   Wenn ja, für welchen Zeitraum wurden diese Verträge geschlossen? 

d.   Wenn ja, wer sind die Nutzungsberechtigten dieser Vereinbarungen? 

 Wie viele Taxigutscheine, Taxikarten, Businesskarten oder Ähnliches wurden ihrem 

Ministerium ab Beginn der laufenden Gesetzgebungsperiode sowie ab 

Ihrer Angelobung bis zum 31.03.2020 zur Verfügung gestellt? 

 Welche Mitarbeiter waren ab Beginn der laufenden Gesetzgebungsperiode sowie 

ab Ihrer Angelobung bis zum 31.03.2020 in Ihrem Ministerium die Besitzer der 

Taxigutscheine, Taxikarten, Businesskarten oder Ähnlichem? 

 Wird die Verwendung der Taxigutscheine, Taxikarten, Businesskarten und 

Ähnliches in Ihrem Ministerium überprüft? 

a.   Wenn ja, wie erfolgt diese Überprüfung? 

b.   Wenn ja, wie oft erfolgt diese Überprüfung? 

 Gab es seit Beginn der laufenden Gesetzgebungsperiode sowie ab Ihrer Angelobung 

bis zum 31.03.2020 Fälle, bei denen Taxigutscheine, Taxikarten, Businesskarten 

oder Ähnliches für dienstfremde oder private Zwecke genutzt wurden? 

a.   Wenn ja, wie viele Fälle? 

b.   Wenn ja, welche Konsequenzen wurden daraus gezogen? 

 Kann ausgeschlossen werden, dass die Taxigutscheine, Taxikarten, Businesskarten 

oder Ähnliches für private Zwecke missbraucht werden? 

Im Zeitraum 23.10.2019-31.3.2020 wurde kein Vertrag mit einem Taxiunternehmen oder 

anderen Unternehmen abgeschlossen.  

Es wurden 41 Stück Dauertaxikarten ausgegeben und weitere Einzeltaxikarten zur 

Verfügung gestellt. Die Ausgabe erfolgt auf Grundlage bestehender Verträge mit der 

Bundesbeschaffung GmbH.  
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Taxis dürfen nur in dringenden Fällen und nur dann in Anspruch genommen werden, wenn 

das dienstlich unbedingt erforderlich ist und keine anderen adäquaten Möglichkeiten zur 

Verfügung stehen. Die Bediensteten des BMSGPK werden über die entsprechenden 

Regelungen zur Benutzung von Taxis informiert. Eine Missachtung der Regelungen (z.B. 

Nutzung für private Fahren) würden eine Verletzung der Dienstpflicht darstellen und 

disziplinär, dienst-, arbeits- bzw. zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.   

Besitzer/Besitzerinnen von Taxikarten waren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 

Ministerbüros, leitende Angestellte (z.B. Sektionsleiter/innen) und Mitarbeiter/innen, bei 

denen eine dienstliche Notwendigkeit gegeben war. 

Fragen 14 bis 19: 
 

 Wie hoch waren die Gesamtausgaben ab Beginn der laufenden 

Gesetzgebungsperiode sowie ab Ihrer Angelobung bis zum 31.03.2020 in Ihrem 

Ministerium für angemietete Großraumbusse, Mietwagen oder ähnliche 

Fahrzeuge? (Bitte um genaue Aufschlüsselung nach Transportmittel) 

 Wie viele davon entstanden aufgrund Ihrer eigenen Fahrten? 

 Wie viele davon entstanden aufgrund von Fahrten Ihrer Kabinettsmitarbeiter? 

 Wie viele Beförderungen durch Großraumbusse, Mietwagen oder ähnliche 

Fahrzeuge wurden ab Beginn der laufenden Gesetzgebungsperiode sowie ab Ihrer 

Angelobung bis zum 31.03.2020 in Ihrem Ministerium durchgeführt? (Bitte um 

genaue Aufschlüsselung nach dem jeweiligen Transportmittel, Unternehmen, 

Reiseziel, gefahrenen Kilometern, Kosten pro Fahrt und Grund der Reise) 

 Wie viele Beförderungen entstanden wegen Ihrer eigenen Fahrten? (Bitte um 

genaue Aufschlüsselung nach dem jeweiligen Transportmittel, Unternehmen, 

Reiseziel, gefahrenen Kilometern, Kosten pro Fahrt und Grund der Reise) 

 Wie viele Beförderungen entstanden aufgrund von Fahrten Ihrer 

Kabinettsmitarbeiter? (Bitte um genaue Aufschlüsselung nach dem jeweiligen 

Transportmittel, Untemehmen, Reiseziel, gefahrenen Kilometem, Kosten pro 

Fahrt und Grund der Reise) 

Im Zeitraum 23.10.2019-31.3.2020 erfolgte keine Anmietung von Großraumbussen, 

Mietwagen oder ähnlichen Fahrzeugen.  
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Für die Busfahrt zur Regierungsklausur sind dem BMSGPK keine Kosten entstanden. Es darf 

auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 1838/J vom 30. April 2020 durch 

den Herrn Bundeskanzler verwiesen werden. 

Fragen 20 bis 25: 
 

 Wie hoch waren die Gesamtausgaben ab Beginn der laufenden 

Gesetzgebungsperiode sowie ab Ihrer Angelobung bis zum 31.03.2020 in Ihrem 

Ministerium für dienstliche Flugkosten? 

 Wie viele davon entstanden aufgrund Ihrer eigenen Flüge? 

 Wie viele davon entstanden aufgrund von Flügen Ihrer Kabinettsmitarbeiter? 

 Wie viele Flüge wurden ab Beginn der laufenden Gesetzgebungsperiode sowie ab 

Ihrer Angelobung bis zum 31.03.2020 in Ihrem Ministerium getätigt? (Bitte um 

genaue Auflistung nach Reiseziel, Kosten pro Flug, Flugklasse und Grund der Reise) 

 Wie viele Flüge entstanden aufgrund Ihrer eigenen dienstlichen Reisen? (Bitte um 

genaue Auflistung nach Reiseziel, Kosten pro Flug, Flugklasse und Grund der Reise) 

 Wie viele Flüge entstanden aufgrund von dienstlichen Reisen Ihrer 

Kabinettsmitarbeiter? (Bitte um genaue Auflistung nach Reiseziel, Kosten pro 

Flug, Flugklasse und Grund der Reise) 

Die Gesamtkosten des Ressorts betrugen € 178.013,36.  

Die Gesamtkosten des Kabinetts betrugen € 3.227,86.  

Die Gesamtkosten des HBM betrugen € 2.740,75. 

 

Folgende Flugreisen wurden von mir bzw. meiner Amtsvorgängerin durchgeführt:  

 

Datum Ziel 

Reisegrund 

Begleitung Buchungsklasse Gesamtkosten  

23. – 24.10.2019 Luxemburg FBM 

Mitarbeiter 1 

Economy (Q) 

Nicht bekannt 

€ 479,62 

€ 479,62 

09. – 10.12.2019 Brüssel FBM 

Mitarbeiter 2 

Economy (M) 

Economy (M) (U) 

€ 544,46 

€ 1.342,82 

12. - 13.02.2020 Brüssel HBM 

Kabinett 2 

Mitarbeiter 1 

Economy 

Economy 

Economy (M/U) 

€ 695,01 

€ 1.215,02 

€ 1.349,96 

25.02.2020 Rom HBM Economy € 329,65 

05. - 06.03.2020 Brüssel HBM nicht bekannt € 692,01 
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Datum Ziel 

Reisegrund 

Begleitung Buchungsklasse Gesamtkosten  

Kabinett 2 

Mitarbeiter 1 

Economy 

Economy (U) 

€ 1.114,02 

€ 694,01 

Gesamt    € 8.936,20 

 

Insgesamt wurden im Zeitraum 23.10.2019 bis 31.3.2020 in meinem Ressort 362 Flüge 

absolviert. Ich ersuche daher um Verständnis, dass eine detailliertere Auswertung einen 

zu hohen Verwaltungsaufwand darstellen würde.  

 

Es hat keine Bedarfsflüge gegeben.  

Frage 26: Wurde Wurde in Ihrem Ministerium ab Beginn der laufenden 

Gesetzgebungsperiode sowie ab Ihrer Angelobung bis zum 31.03.2020 Verträge mit einer 

oder mehreren Fluggesellschaften abgeschlossen? 

a. Wenn ja, wann wurden diese Verträge abgeschlossen? 

b. Wenn ja, mit welchen Unternehmen wurden diese Verträge geschlossen? 

c. Wenn ja, für welchen Zeitraum wurden diese Verträge geschlossen? 

d. Wenn ja, wer sich die Nutzungsberechtigten dieser Vereinbarungen? 

Mein Ministerium hat keinerlei Verträge mit Fluggesellschaften abgeschlossen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rudolf Anschober 
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